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 . E-Mail

Ort, Datum Gesuchsteller/-in 

 . E-Mail

Informationsstand
Beschallung
Promotionen

Name Organisation/Firma 
Strasse/Nr. 
Bezeichnung des Anlasses

Personalien: 
Gesuchsteller/-in / Patentinhaber/-in: 

Firma 

Name 

Vorname 

Strasse Nr. 

PLZ Ort 

Tel. 

von (Datum, Zeit) 

von (Datum, Zeit) 

von (Datum, Zeit) 

von (Datum, Zeit) 

Standort

Kurzbeschrieb

Standort

Stellvertretung: (nur wenn abweichend) 

Firma 

Name 

Vorname 

Strasse Nr. 

PLZ Ort 

Tel. 

…………………………………………………………… …………………………………………………………… 

Stadtpolizei 

Stadtpolizei   Verwaltungspolizei  Oberlandstrasse 82   Postfach   8610 Uster 
Telefon 044 944 73 60  E-Mail bewilligungen@uster.ch  

 Gesuch um verwaltungspolizeiliche 
Bewilligung

Dreharbeiten / Fotoaufnahmen / Drohnenflüge
Politische Standaktionen / Kundgebungen
Verleih-/ Dienstleistungs- und Verkaufstätigkeiten 

Beilage:

bis  (Datum, Zeit) 

bis   (Datum, Zeit)

bis  (Datum, Zeit) 

bis (Datum, Zeit) 

Zweck: (Bitte entsprechendes ankreuzen)

- Lageplan

Das Gesuch inkl. allfälliger Beilagen muss gemäss § 7 VGG mindestens vier Wochen vor Betriebsaufnahme, gut leserlich
und vollständig ausgefüllt, eingereicht werden an: Stadtpolizei Uster, Verwaltungspolizei, Oberlandstrasse 82, 8610 Uster

           Rechnungsadresse (analog Gesuchsteller/in)

andere Rechnungsadresse


	Allgemeine Bedingungen und Auflagen
	1. Benützung des öffentlichen Grundes
	1.1. Die Bewilligung wird gestützt auf die Verordnung über die Benützung des öffentlichen Grundes der Stadt Uster vom 12. Dezember 2017 und den aktuell geltenden Gebührentarif der Stadt Uster erteilt.
	1.2. Allfällige weitere Bedingungen und Auflagen aus der Genehmigung der Bauplatzinstallation durch die Abteilung Bau, Hochbau und Vermessung bleiben vorbehalten.
	1.3. Die Stadtpolizei Uster kann nur Bewilligungen für Gemeindestrassen erteilen. Ist eine Kantonsstrasse betroffen so ist das Tiefbauamt des Kantons Zürich, Unterhaltsbezirk 10, zuständig. Ist eine Privatstrasse oder ein Flurweg betroffen, so ist das...
	1.4. Das Sichern der Baustelle inklusive Baustellensignalisation gemäss der VSS-Norm 40886 «Signalisation von Baustellen auf Haupt- und Nebenstrassen».
	1.5. Das frühzeitige Informieren der von einer allfälligen Verkehrsanordnung betroffenen Anwohnenden ist Sache der Gesuchstellerin, resp. der Bauleitung (Anwohnerschreiben).
	1.6. Der Gesuchsteller ist verpflichtet, der Stadtpolizei Uster, Verkehrstechnik, verkehrstechnik@uster.ch, den Beginn und die Beendigung der Inanspruchnahme zu melden. Bei Änderungen bezüglich Baubeginn, Bauende, Bauleitung oder Kontaktperson ist die...
	1.7. Bauarbeiten sind an Werktagen in der Zeit von 19:00 bis 07:00 Uhr und von 12:00 bis 13:00 Uhr sowie an öffentlichen Ruhetagen generell untersagt. Ausgenommen sind Arbeiten, die keinen störenden Lärm verursachen oder der kurzfristigen Bekämpfung e...
	1.8. Die Anordnungen der Bauinstallation im eingereichten Plan ist verbindlicher Bestandteil dieser Bewilligung. Ausnahmsweise können Abweichungen durch die Verkehrstechnik der Stadtpolizei Uster bewilligt werden.

	2. Verkehr
	2.1. Für den Verkehrsdienst ist akkreditiertes Personal einzusetzen, welches über die notwendige Bewilligung der Kantonspolizei Zürich verfügt.
	2.2. Die lichte Breite der Durchfahrt auf Strassen muss mindestens 3.00 Meter betragen und zu jeder Zeit gewährleistet sein.
	2.3. Für Fussgänger ist auf dem Trottoir jederzeit ein Durchgang von mind. 1.50 Meter und eine lichte Höhe von mindestens 2.10 Meter zu gewährleisten.
	2.4. Sollten Verkehrsanordnungen nötig sein, so sind diese frühzeitig zu beantragen. Bei Verkehrsanordnungen mit einer Dauer von mehr als 60 Tagen müssen diese verfügt und mit einem Rechtsmittel amtlich publiziert werden. Erst nach Ablauf der Einsprac...
	2.5. Der Gesuchsteller hat nach Ende der Arbeiten allfällige Signalisationen abzudrehen oder zu sammeln, damit die Strasse oder Trottoir für den Verkehr wieder freigegeben sind und sich beim Strasseninspektorat, Signalisationsgruppe, 079 631 54 60, ab...

	3. Strafandrohung/Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen
	3.1. Die Bewilligung kann entschädigungslos entzogen werden, wenn die Auflagen nicht eingehalten werden oder Lärmemissionen zu Klagen Anlass geben. Den Anordnungen der Polizei und anderer städtischer Abteilungen ist Folge zu leisten.
	3.2. Widerhandlungen gegen diese Verfügung sowie gegen die darauf gestützten Anordnungen, Auflagen und Einschränkungen, werden gemäss Art. 292 StGB bzw. nach den spezialgesetzlichen Strafbestimmungen bestraft. Art. 292 StGB lautet wie folgt: «Wer der ...

	4. Haftung
	4.1. Die bewilligungsinhabende Person haftet für Schäden, welche infolge der Ausübung der Bewilligung und der damit zusammenhängenden Vorkehrungen an Personen oder Sachen – einschliesslich des öffentlichen Grundes – entstehen, sofern die gesetzlichen ...

	5. Rechtsmittel
	5.1. Gegen die vorliegende Verfügung kann gestützt auf Art. 5 Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Art. 77 Abs. 1 Verfassung des Kantons Zürich (KV) i.V.m. § 10b Ziff. 3 und § 10a lit. c Verwaltungsrechtspflegegesetz (VRG) innert 30 Tage...

	6. Besondere Bestimmungen
	Unbenannt
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